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PRAXIS & TEAM

 

Zertifikat 
 
 
 

Frau | Herr ______________________________________ 
 
 
 

hat an der Fortbildungsveranstaltung der Zahnärztekammer Berlin 
Referat Praxisführung | BuS-Dienst – das Qualitätsmanagement  

im 7. Zyklus für die Dauer von 3 Stunden teilgenommen zum Thema: 
 
 

Arbeitsschutz 

 
Berlin, 
 
 
    
 
Dr. Helmut Kesler  Referentin Ivonne Mewes 
Mitglied des Vorstands der Zahnärztekammer Berlin  Zahnärztekammer Berlin | Referat Praxisführung
  
   
 
Die Veranstaltung entspricht den aktuellen Leitsätzen zur zahnärztlichen Fortbildung von BZÄK/DGZMK/KZBV 
        und wird mit 3 Fortbildungspunkten gemäß der Fortbildungsempfehlung vom 18.06.2015 bewertet. 

• Gefährdungsbeurteilung 
• Räumliche Anforderungen 
• Brandschutz 
• Bildschirm- und Büroarbeitsplatz 
• Gefahrstoffe 
• Röntgeneinrichtung 
• Prüfpflichten 
• Medizinprodukteaufbereitung 
• Hygiene 
• Abfallentsorgung 
• Persönliche Schutzausrüstung  
• Erste Hilfe | Vorsorgemaßnahmen 

Resultierend aus den Vorgaben der 
Medizinprodukte-Betreiberverord-

nung (MPBetreibV) fordern Behördenver-
treter konsequent, dass in Zahnarztpraxen 
die Prozesse der Aufbereitung von Medi-
zinprodukten validiert werden.
Darin heißt es unter § 8 Absatz 1 und 2, 
„die Aufbereitung von bestimmungsgemäß 
keimarm oder steril zur Anwendung kom-
menden Medizinprodukten ist unter Be-
rücksichtigung der Angaben des Herstel-
lers mit geeigneten validierten Verfahren 
so durchzuführen, dass der Erfolg dieser 
Verfahren nachvollziehbar gewährleistet ist 
und die Sicherheit und Gesundheit von Pa-
tienten, Anwendern oder Dritten nicht ge-
fährdet wird. Dies gilt auch für Medizinpro-
dukte, die vor der erstmaligen Anwendung 
desinfiziert oder sterilisiert werden. Eine 
ordnungsgemäße Aufbereitung nach Ab-
satz 1 Satz 1 wird vermutet, wenn die ge-
meinsame Empfehlung der Kommission 
für Krankenhaushygiene und Infektions-
prävention am Robert-Koch-Institut und 
des Bundesinstitutes für Arzneimittel und 
Medizinprodukte zu den Anforderungen an 
die Hygiene bei der Aufbereitung von Me-
dizinprodukten beachtet wird.“
Der Aufbereitungsprozess von Medizinpro-

dukten in den Zahnarztpraxen ist somit ein 
wesentlicher Bestandteil der Praxishygiene 
im Qualitätsmanagement (QM) und die 
Einhaltung der Hygienestandards von ele-
mentarer Bedeutung.
Wenn solche Prozesse fachlich, zeitlich, 
ergonomisch und ökonomisch optimiert 
werden können, schaffte dies Freiräume 
für andere, wichtige Aufgaben.
Die Dichte der gesetzlichen Regelungen, 
Leitlinien und Normen ist so hoch, dass 
es für den Betreiber und sein Praxisteam 
nicht immer leicht ist, die entsprechenden 
Notwendigkeiten daraus abzuleiten.
Daher haben wir uns entschieden, eine 
Rahmenvereinbarung mit einem Validie-
rungspartner einzugehen, der stets die 
neuesten Entwicklungen kennt, der durch 
ein eigenes akkreditiertes QM-System sei-
ne Kompetenz nachgewiesen hat und 
stets einen von den Behörden akzeptier-
ten Validierungsbericht erstellt. 
Seit Inkrafttreten des Vertrages am 01. Ja-
nuar 2018 haben die Mitglieder der Zahn-
ärztekammer Berlin die Möglichkeit, alle 
Aufbereitungsprozesse (Reinigung, Desin-
fektion, Verpackung, Sterilisation) und die 
notwendigen Geräte in der Zahnarztpraxis 
validieren zu lassen.

Die Vorteile für Sie und Ihre Praxis

• Die Reisekostenpauschale pro Standort 
und Validierungstag in Berlin beträgt nur 
20,00 Euro.

• In Abhängigkeit vom Auftragsvolumen 
unserer Berliner Praxen wird ein Rabatt 
zwischen 5 und 15 Prozent gewährt. Da-
bei ist es wichtig, sich bei der Angebots-
anfrage auf den Rahmenvertrag mit der 
Zahnärztekammer zu beziehen, dieser ist 
auf der Website der Zahnärztekammer 
Berlin hinterlegt.

Weitere Informationen zu den ange-
botenen Leistungen sowie den Kontakt  
zur Firma ValiTech bekommen Sie unter 
www.valitech.de, E-Mail: info@valitech.de, 
Telefon 03322 – 273430.
Für Fachfragen steht Ihnen das Refe-
rat Praxisführung | BuS-Dienst unter  
030 – 34 808 114 zur Verfügung oder
praxisfuehrung@zaekberlin.de.

Wir sind für Sie da!
Ihr Referat Praxisführung | BuS-Dienst
– das Qualitätsmanagement

Rahmenvertrag mit ValiTech

Validierung in der Zahnarztpraxis

mit dem Praxisinhaber und seinem Team 
besprochen und erarbeitet. Diese Liste,  
zusammen mit vielen hilfreichen Tipps 
und Tricks, verbleibt als Beratungsproto-
koll und Gefährdungsbeurteilung gemäß 
§ 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) in Ih-
rer Praxis. 

Fortbildungs-Zertifikat

Da der Fortbildungsgehalt unserer Besuche 
in Ihren Praxen ausgesprochen hoch ist, 
haben wir für den 7. BuS-Zyklus eine Neu-
erung eingeführt. Seit dem 01.01.2018 
erhalten all diejenigen ein Fortbildungs-
Zertifikat, die an unseren Praxis-internen 
BuS-Fortbildungen im Rahmen der Regel-
besuche teilnehmen. Wir möchten an die-
ser Stelle darauf hinweisen, dass nur die 
tatsächlich Teilnehmenden ein Zertifikat er-
halten. Zahnärzte, die über den gesamten 

Zeitraum der Schulung teilnehmen, erhal-
ten Fortbildungspunkte nach den Leitsät-
zen der BZÄK und DGZMK. 

Arbeitsmedizinische Vorsorge

Im Zuge der BuS-Betreuung wird die  
gesetzlich vorgeschriebene arbeitsmedi-
zinische Vorsorge durch vertraglich gebun-
dene Betriebsärzte angeboten.

Dr. Helmut Kesler
Mitglied des ZÄK-Vorstands

Zur Terminabstimmung für den kammer-
eigenen BuS-Dienst wenden Sie sich bitte 
direkt an Frau Apitz, Telefon 34 808 119.

Wir sind für Sie da!
Ihr Referat Praxisführung | BuS-Dienst 
– das Qualitätsmanagement




